
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/1/26 93/16/0089
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 Veröffentlicht am 26.01.1995

Index

32/06 Verkehrsteuern

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

WFG 1968 §2 Abs1 Z9;

WFG 1968 §2 Z7;

Rechtssatz

Wenn Ordinationsräume nur von der im Erdgeschoß gelegenen Diele aus zu betreten sind, von der auch die

Wohnräume erreichbar sind, dann sind derartige in einem Einfamilienhaus gelegene Ordinationsräume zur Nutz>äche

zu zählen (Hinweis E 31.10.1974, 253/74; E 21.11.1985, 83/16/0143, 0165)
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